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Die Ordensgeistlichkeit ist ungemein slark,

und hat große Guter die 269auf 129048001
Duc. angegeben wurden. Aber man hat
durch neuere Gesetze so wohl ihre Vermeh
rung als ihre Erwerbungs Mittel einge—
schrankft. Dier Staat belegt die geistlichen
Guter mit Abgaben, und alle Ordens-Perso—
nen sind der bischoflichen Gerichtsbarkeit un
terworfen.

Vierter AWschnitt.
Gelehrte Verfassung.

95015
Die Kunste und Wissenschaften blu Zust. der

hen in Venedig. Wissen
Alle Kunste und Wissenschaften haben von schasten.

jeher Freunde und Beschutzer in Venedig ge
sunden. Unter den Kunstlern haben sich be—
sonders seine Mahler hervorgethan und eine
eigne Schule sormirt, auch hat es schone
Kupferstecher Es giebt nicht nur in Venedig
sondern auch in andern Stadten seines Ge
biets große und beruhmte Gelehrte. S. Ber
noulli le. Th.a. Ss. 583. S. Albonl.e.
Th. 3. S. 70.
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